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Aus dem Inhalt:

�  Rechtsgutachten zu den Auswirkungen 
der Föderalismusreform auf die  
Sozialhilfe und das SGB IX 

�  Die Komplexleistung Frühförderung ist 
noch vielerorts ein Wunschbild 

 

�  Gesundheitszustand der Menschen mit 
geistiger Behinderung in Deutschland 

�  Häusliche Krankenpfl ege an allen  
geeigneten Orten möglich 

 

�  Keine vormundschaftsgerichtliche   
Genehmigung für Erbausschlagung bei 
nicht befreiter Vorerbenstellung 

 

�  EuGH: Diskriminierungsschutz gilt auch 
für Arbeitnehmerin mit behindertem 
Kind 

Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung e.V.

Neufassung des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs?

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat im Jahr 
2007 einen Beirat berufen, der den Auftrag erhalten hat, 
einen neuen Pfl egebedürftigkeitsbegriff zu entwickeln. Ziel 
des Auftrags ist es, die Zuordnung zu den für die Bemessung 
von Pfl egesachleistungen und Pfl egegeldern maßgeblichen 
Pfl egestufen (§ 15 SGB XI) nicht mehr vom Zeitaufwand 
der Pfl egeperson abhängig zu machen. Stattdessen sollen 
neue Maßstäbe entwickelt werden, die sich am Grad der 
Abhängigkeit eines Menschen von der Hilfe durch Dritte 
bei der Bewältigung des Lebensalltags orientieren.

Pfl egewissenschaftler der Universität Bielefeld haben dem 
Beirat dazu Vorschläge unterbreitet, die den Grad der Ab-
hängigkeit von personeller Hilfe nach Punktwerten be-
messen und den Lebensalltag in acht Lebensbereiche (sog. 
Module) aufteilen. Eines dieser Module erfasst die „außer-
häuslichen Aktivitäten“ eines Menschen und versteht dar-
unter die erforderlichen Hilfen zur sozialen Teilhabe.

Einige Vertreter im Beirat leiten daraus ab, dass ein 
neuer Pfl egebedürftigkeitsbegriff zu erheblichen Über-
schneidungen mit der Eingliederungshilfe für behinder-
te Menschen führen wird. In Fachkreisen wird deshalb 
die Forderung erhoben, Leistungen der Pfl ege (SGB XI) 
künftig auf die Eingliederungshilfe anzurechnen.

Die an der Herausgabe dieses Rechtsdienstes beteiligten 
Fachverbände lehnen diesen Vorschlag ab: Bevor über 
eine Anrechnung von Pfl egeleistungen nach dem SGB 
XI auf die Eingliederungshilfe (und umgekehrt) nachge-
dacht wird, muss eine Fachdiskussion darüber stattfi nden, 
welche Ziele mit den Leistungen der Pfl ege und der Ein-
gliederungshilfe verfolgt werden und ob diese Ziele unter-
schiedlich oder deckungsgleich sind.
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Reform der Eingliederungshilfe –  
Ein schwieriger Prozess!

Seit Jahren beschäftigt sich nicht nur die Arbeits- und 
Sozialministerkonferenz der Bundesländer (ASMK) mit 
der Frage, wie die Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen weiterentwickelt werden kann. Auch die 
Behindertenverbände haben erhebliche Kapazitäten 
mobilisiert, um dem Hauptanliegen der geplanten Reform 
Rechnung tragen zu können: Der Umstellung von ambu-
lanten, teil- und vollstationären Hilfen auf person(en)zen- 
trierte Hilfen, die am individuellen Bedarf und der persön- 
lichen Lebensplanung der Leistungsberechtigten ansetzen.

Eine vom Bundesministerium für Arbeit- und Soziales  
und den Bundesländern eingesetzte Bund-Länder-Arbeits-
gruppe hat den Beschluss gefasst, die nächsten Monate 
dazu zu verwenden, einen ersten Vorentwurf (Arbeitsent-
wurf) für ein Reformgesetz zu entwickeln. Die Behinder-
tenverbände und die Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege wiederum wollen die Zeit nutzen, um zu so 
wichtigen Themen wie: Beratung, Wunsch- und Wahlrecht, 
Zuordnung von Leistungen usw. abgestimmte Positionen 
zu erarbeiten.

Leider schwebt über dem Reformvorhaben weiterhin ein 
Damoklesschwert: Die von der Gemeindefinanzkommis-
sion im Jahr 2010 eingesetzte Arbeitsgruppe „Standards“ 
hat inzwischen ihren Abschlussbericht veröffentlicht. Viele 
Sparvorschläge, die wir im Rechtsdienst massiv kritisiert 
haben (vgl. RdLh 2010, S. 89), sind nach wie vor aktuell. 
Es muss deshalb mit äußerster Wachsamkeit beobachtet 
werden, welche Beschlüsse die Gemeindefinanzkommission 
fassen wird.

| Weitere Informationen: www.inform-lebenshilfe.de
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